
Vergaberecht. Immer wieder machen chinesische Anbieter das Rennen um wichtige private Großaufträge. Experten 
fordern daher neue Vergabekriterien bei öffentlichen Aufträgen - mit mehr Fokus auf die langfristige Wirtschaftlichkeit. 
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Wien. Elektrobusse für Salzburg, die 
in der zentralchinesischen Millionen­
stadt Zhengzhou produziert wurden. 
Züge für die \Yestbahn, die aus der 
Produktion des Weltmarktführers 
mit Sitz in Peking stammen: Immer 
wieder haben in letzter Zeit chinesi­
sche Anbieter das Rennen gemacht, 
wenn in Österreich wichtige private 
Großaufträge vergeben ··wurden. 
Wird das bald auch bei öffentlichen 
Aufträgen so sein? Einfach, weil euro­
päische Hersteller im Preiswettbe­
werb mit Konkurrenten aus China 
nicht mithalten können? 

"Geht es nach der kürzlich veröf­
fentlichten Industriestrategie, sollte 
das nicht so bald passieren. ,,Wir 
etablieren ,Made in Europe & Partner 
Countries' als Leitprinzip für öffent­
liche Beschaffungsvorhaben und 
Förderpolitik", ist da unter dem Titel 
,,Europa & geopolitische Herausfor­
derungen" zu lesen. Und Wirtschafts­
minister Wolfgang Hattmannsdorf er 
(ÖVP) ließ kürzlich sogar mit dem Ruf 
nach einem „patriotischen" Vergabe­
recht und Beschaffungswesen auf­
horchen. 
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Als Antwort auf den Protektio­
nismus der USA und auf Chinas mas­
sive Übersubventionierung der ei­
genen Industrie „müssen auch wir 
schauen, dass dort, wo staatliche 
Mittel im Einsatz sind, diese Mittel 
der europäischen, der rot-weiß-

. roten, der regionalen Wertschöpfung 
dienlich sind", sagte Hattmanns­
dorf er im Jänner. Die Gewerkschaft 
Bau-Holz wiederum hat eine Initia­
tive „Rot-Weiß-Rot Bauen" gestartet. 

Wirtschaftlichstes An�ebot 
Aber wie verträgt sich „Patriotismus" 
mit vergaberechtlichen. Grundsätzen 
und dem Binnenmarkt? Un� muss 
bei öffentlichen Aufträgen - bei glei­
cher Qualität - nicht letztlich doch 
der Preis den Ausschlag geben? ,,Die 
Presse" hat' darüber mit Martin 
Schiefer ' und Christian Richter­
Schöller aus der auf Vergaberecht fo­
kussierten Kanzlei Schief er' Rechts-

„Die öff entliehe· Hand 
kann sich den billigsten 
Preis nicht mehr leisten" 
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anwalte gesprochen. Sie sehen hier 
keinen Widerspruch - ganz im Ge­
genteil. 

„Die öffentliche Hand kann sich 
den billigsten P_reis nicht mehr 

1 
leisten", sagt Schiefer. Nicht das bil­
ligste Angebot gelte es herauszufil­
tern, sondern „das. wirtschaft­
lichste", erläutern die beiden An- 1 

wälte und bripge11 einen Begriff ins 
Spiel, der bislang im Vergaberecht 
nicht geläufig war: den „Zukunfts-
. preis". Erst dieser füache die wahren 
Kosten sichtbar. 

Der klassische Angebotspreis 
wird dabei um Lebenszykluskosten 
und C02-Kosten ergänzt. Abhängig 

! 
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vorn konkreten Produkt kommen 
weitere Faktoren dazu. ,,Etwa bei IT­
Produkten muss die öffentliche Hand 
immer auch mitdenken, wie resilient 
und langlebig servicierbar die Lö­
sung ist", sagt Schiefer. Auch die Pro­
duktsicherheit ist wichtig - siehe die 
irritierenden Berichte über E-Busse 
in Oslo, die der chinesische Her­
steller habe fernsteuern können. 

Wie sicher ist die Lieferkette? 
Insbesondere bei Bauleistungen 
werden wiederum Regionalität und 
Kreislaufwirtschaftsfähigkeit zum 
Thema. Und auch Zusatzleistungen 
können eine Rolle . spielen - etwa, 

wenn einer der Bieter die Rück­
·nahme· seines Produkts zusagt, so­
bald dieses am Ende seines Lebens­
zyklus angekommen ist. Auch das
müsste man bei der Gesamtbewer­
tung mit einpreisen, weil es dem Auf­
traggeber irgendwann später den
Aufwand für Entsorgung und Recyc­
ling erspart. Dass gerade da regionale
Anbieter tendenziell im Vorteil sind,
allein schon aufgrund der kürzeren
Transportwege, versteht sich von
selbst. Bei alldem gehe es nicht um
Ideologie, betont Richter-Schöller.
,,sondern um Ökonomie."

Ein weiterer Aspekt sind wirt­
. schaftliche und rechtliche Risiken,

vor allem im Zusammenhang mit der 
Lieferkette. Geopolitische Span­
nungen machen Störungen globaler 
Lieferbeziehungen wahrscheinli­
cher, auch Zölle haben wieder mehr 
Bedeutung. Hier kommt das Thema 
Lieferkettenresilienz ins Spiel. Lief er--
kettenunterbrechungen sind inzwi­
schen so häufig geworden, dass man 
diese Gefahr aus Sicht der Juristen 
zwingend berücksichtigen muss, um 
kein Haftungsrisiko einzugehen. 

,,Markt ist strukturell verzerrt" 
Und auch das EU-Lieferkettengesetz 
wird kommen, wenn auch in abge­
schwächter Form. ,:Europe First ist 
kein Protektionismus, sondern Kon­
sequenz", sagt Schiefer. Europa habe 
für sich verbindliche Umwelt- und 
Menschenrechtsstandards be-

. schlossen. Wer diese Standards ernst 
nimmt, dürfe sie gerade dann nicht 
relativieren, wenn Lieferketten oder 
Preise. unter Druck geraten. ,,Ein 
,race to the bottom' stärkt nicht den 
Wettbewerb, sondern schwächt nur 
uns als Wertegemeinschaft." 

Stichwort Wettbewerb: Auch da 
müsse das Vergaberecht als Korrektiv 
fungieren, meinen die Juristen mit 
Blick· auf die massive Subventionie­
rung der chinesischen Industrie. 
,,Der internationale Markt ist struktu­
rell verzerrt", sagt Richter-Schöller. 
„Vergaberecht muss diesen . Markt 
entzerren, damit Preise wirklich ver­
gleichbar werden. Alles andere wäre 
diskriminierend." Auch auf Unions-
ebene sei eine Neuinterpretation der 
entsprechenden Richtlinien vorge­
sehen, ergänzt Schiefer. Und auch 
die in Österreich bevorstehende Ver­
gaberechtsnovelle sei „ein ganz wich­
tiger Schritt in die richtige Richtung". 
Durch flexiblere Regeln_ für den Un­
terschwellenbereich eröffnen sich 
dadurch vor allem für kleine Ge­
meinden mehr Möglichkeiten, Auf­
träge regional zu vergeben. 

Für die Bewertung von Ange­
boten nach dem „Zukunftspreis" 
brauche es indes keine neuen gesetz­
lichen Regelungen, . betonen die. Ju­
risten, das sei bereits nach der der­
zeitigen Rechtslage möglich und ent­
spreche dem Bestbieterprinzip: Die 
regionale Werts�höpfung zu berück­
sichtigen, sei nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofs ebenfalls 
erlaubt. Ganz wesentlich seien bei 
alldem auch die konkreten Aus-

. schreibungskriterien. Diese lassen 
sich in vielen Fällen so gestalten, dass 
Bieter aus China sich schwertun. 

Klausel zu Extrakosten wirft Fragen auf Verbandsklagen. Die Klage korrekt einzubringen, ist 
· weniger einfach, als wohl von inanchen erhofft.

Aktivierungsentgelt. Das österreichische Höchstgericht wendet sich an den EuGH. 
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Wien. In einem. von der Bundesar­
beitskammer eingeleiteten Ver­
bandsverfahren wurden AGB-Klau­
seln eines Telekommunikationsan­
bieters auf den Prüfstand gestellt. Es 
handle sich um „das größte Mobil­
funkunternehmen Österreichs", 
heißt es in der Entscheidung des 
OGH. In einem Punkt hat sich der 
Oberste · Gerichtshof nun an den 
EuGH gewandt. In einen;i weiteren 
gab er dem Mobilfunkanbieter recht. 

Bei den Fragen an den EuGH geht 
· es um das Aktivierungsentgelt.

Dieses müssen Kunden z. B. für die
Aktivierung des Mobilfunk-An­
schlusses zahlen. 1Mittels Vorabent­
scheidungsersuchen möchte 'der
OGH von den Richtern in Luxemburg
wissen, wie entsprechende unions­
rechtliche Bestimmungen auszu­
legen sind (3 Ob 169/25m).

Entgelt oder Kostenersatz?.
Unter anderem soll geklärt werden,
was die Richtlinie über den europäi­
schen Kodex für die elektronische
Kommunikation (2018/1972/EU) ganz
konkret unter dem „Preis für die Ak-

tivierung des elektronischen Kom­
munikationsdienstes" versteht. 

Handelt es sich dabei um ein Erit­
gelt im Sinn einer echten Gegenleis­
tung für die vertraglich geschuldete 
Leistung, das nach den Grundsätzen 
der freien Marktwirtschaft verein­
bart werden kann? Oder ist es ein 
bloßer Kostenersatz? Im ersteren Fall 
kommt es unter anderem darauf an, 
ob ·dieses Entgelt den „Hauptgegen­
stand des Vertrages" betrifft oder 
nicht. Nur wenn das nicht der Fall ist, 
unterliegt die Klausel überhaupt der 
gerichtlichen Inhaltskontrolle. 

Handelt es sich dagegen um 
einen Kostenersatz, geht es um die 
konkrete Bemessung: Dürfen nur 
jene Kosten erfasst werden, die die 
Aktivierung unmittelbar hervorruft? 
Kommt es dabei auf die notwendigen 
oder die tatsächlich angefallenen 
Kosten an, und erlaubt das Unions­
recht eine Pauschalierung? 
· · Bereits abschließend· geklärt hat
das .österreichische Höchstgericht
indes einen zweiten Punkt der Ver­
bandsklage. Dabei ging es um eine 
Bearbeitungsgebühr, die dem Tele­
kornanbieter zustehen soll, wenn . 

- ihm eine Einzugsermächtigung er�

teilt wurde und wenn es dann aus 
Gründen, ,,die der Kunde zu ver­
treten hat", zu einem erfolglosen Ein­
ziehungsversuch kommt. 

Weitere IOausel ist zulässig 
Die AK hatte moniert, die. betref­
fende Klausel sei gröblich benachtei-
ligend und intransparent. Alle drei 
Gerichtsinstanzen beurteilten sie je­
doch als zulässig. Dass das• Bearbei­
tungsentgelt auch dctnn anfällt, wenn 
der erfolglose Einziehungsversuch 
zwar in der Sphäre·des Kunden liegt, 
ihn jedoch kein Verschulden trifft, sei 
sachlich gerechtfertigt, heißt es in 
der Entscheidung des OGH. · Denn 
müsste in solchen Fällen das Ver­
schulden geprüft werden, stünde 
dieser Aufwand in keinern.Verhaltnis' 
zu dem geringe1;1 Spesenbetrag, um 
den es in der Klausel geht. 

Die Klausel ist aber auch nicht in­
. transparent. Die Wendung „aus zu 
ve·rtretenden Gründen" sei im allge­
meinen Sprachgebrauch üblich, 
werde sowohl vorn österreichischen 
als auch vorn Unionsgesetzgeber re­
gelmäßig verwendet und sei daher 
grundsätzli�h unbedenklich, ent­
schied der OGH. 

Sammelverfahren „neu": Was
in der I(lage stehen muss
Wien. Seit rund eineinhalb Jahren 
gibt es in Österreich die neue Sam­
melklage auf Basis der Verbands­
klagen-Richtlinie der EU. Qualifi­
zierte Eindchtungen können dem­
nach auf Unterlassung und auf Ab­
hilfe klagen, wenn sie meinen, dass 
ein Rechtsven;toß et:hes Unterneh-­
mens kollektive Verbraucherinte­
ressen beeinträchtigt oder zu be­
einträchtigen droht. Bei der Klage 
auf Abhilfe geht es um konkrete An­
sprüche von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. Voraussetzung · 
ist, dass mindestens 50 Personen 
betroffen sind und dass es im We-• 
sentlichen um gleichartige Sachver­
halte geht. 

Aber welche Voraussetzungen 
muss eine solche Klage erfüllen, 
damit ein Sammelverfahren einge­
leitet werden kann? Dazu gibt es 
nun eine erste Entscheidung des 
OGH (9 Ob 111/25a). Und sie mac;ht 
deutlich: Die Anforderungen sind 
zwar· etwas niedriger als sonst -
aber nicht ganz· so niedrig, wie von 
manchen erhofft. Konkret geht es 

um die Frage; inwieweit die An­
sprüche bereits in der Klage sub· 
stantiiert werden müssen. Dem­
nach reicht es grundsätzlich, �enn 
die Klage jene Tatsachen und :ße­
weisanbote enthält, ,,die der quali­
fizierten Einrichtung mit zumut· 
barem Aufwand zugänglich sind", 
und wenn diese die Plausibilität der 
Ansprüche ausreichend stützen (§ 
624 Abs. 5 ZPO). 

Aber ob es sich überhaupt u.111 
Ansprüche handelt, die im Wesent­
lichen gleichartig sind, muss das 
Gericht prüfen können, noch bevor 
es das Verfahren einleitet. Denn 
davori hängt es ab, ob die Prozess­
voraussetzungen vorliegen. · Jene 
Tatsachen, aus denen sich das ab­
leiten lässt, muss die qualifizierte 
Einrichtung daher schon in der 
Klage vorbringen, entschied der 
OGH. Denn nur dann könne in 
einem solchen Massenverfahren 
der Zweck der effektiven Durchset­
zung von Verbraucheransprüchen 
erreicht werden, heißt es in der 
Entscheidung (cka): 


